
  

Entschuldigung wegen Bildabdruck

Zeitung veröffentlichte Foto eines verletzten
Bundeswehrsoldaten

Eine Regionalzeitung berichtet unter der Überschrift „Mit mörderischer Routine
gegen die ´Ungläubigen´“ über das Attentat im nordafghanischen Kunduz, bei dem
drei Bundeswehrsoldaten ums Leben kamen und mehrere verletzt wurden. Ein dem
Bericht beigestelltes Foto zeigt einen verletzten Soldaten. Der Wehrbeauftragte des
Bundestages, Reinhold Robbe, wendet sich als Beschwerdeführer an den Deutschen
Presserat. Er kritisiert die Veröffentlichung des Fotos. Der verletzte Soldat sei
deutlich zu erkennen. Robbe sieht in dieser Abbildung eine Verletzung der
Persönlichkeitsrechte des Betroffenen und der Gefühle seiner Angehörigen. Es hätte
den publizistischen Wert des Fotos in keiner Weise gemindert, wenn der Verletzte
unkenntlich gemacht worden wäre. Er moniert eine unangemessen sensationelle
Darstellung von Gewalt und Leid und vermisst schließlich eine Abwägung zwischen
der Publikation und den Gefühlen der Angehörigen. Der stellvertretende
Chefredakteur der Zeitung bekennt, dass die Veröffentlichung auch verlagsintern
diskutiert worden sei. Er bedauere den Abdruck und könne die Einwände im Hinblick
auf die identifizierende Berichterstattung verstehen. Er weist aber darauf hin, dass es
unüblich und überzogen sei, generell die Fotos von Verwundeten mit Augenbalken
zu versehen, und erinnert an Bilder von den Terroranschlägen in New York,
Washington und Madrid. Letztlich sei eine sorgfältige Abwägung im Einzelfall
erforderlich. Im vorliegenden Fall sprächen zwei Aspekte gegen die Veröffentlichung
des Fotos: die besondere Schwere der Verletzungen und die Erkennbarkeit des
Soldaten im Verbreitungsgebiet der Zeitung. Beides sei der Redaktion zum Zeitpunkt
des Abdrucks nicht bekannt gewesen. Dieser Hinweis solle nicht als Rechtfertigung,
sondern vielmehr als Erläuterung für den Abdruck gelten, für den sich die Redaktion
entschuldige. (2007)

Der Auffassung des Wehrbeauftragten, die Veröffentlichung verletze unzulässig
Persönlichkeitsrechte des Abgebildeten ebenso wie Gefühle der Angehörigen, steht
der Position gegenüber, auch die Grausamkeit von Kriegen müsse in der Presse
authentisch und ungeschminkt dargestellt werden dürfen. Dazu gehören auch Fotos,
die das Leiden und das Risiko von Soldaten im Einsatz zeigen. Redaktionen müssen
jeweils sorgsam zwischen den unvermeidlich konkurrierenden Gütern abwägen. Der
Beschwerdeausschuss, der die Beschwerde schließlich für unbegründet erklärt,
macht sich seine Entscheidung nicht leicht. Unstrittig ist, dass an der
Berichterstattung über die Realität und den Alltag von Kriegen einschließlich seiner
Grausamkeiten ein öffentliches Interesse besteht und dass der Kriegseinsatz für
Soldaten keine private Angelegenheit ist. Einmütigkeit herrscht darüber, dass die



Presse Einzelereignisse exemplarisch aufgreifen und mit ihrer Berichterstattung
gezielt Einfluss auf die politische Meinungsbildung ausüben darf. Zahlen und
Statistiken allein vermitteln kein angemessenes journalistisches Bild von Krieg und
Gewalt. Unterschiedliche Auffassungen gibt es bei der Frage, ob das Foto hätte
verfremdet werden müssen. Was Ziffer 11 des Pressekodex angeht, stellt der
Presserat fest, dass das Foto nicht unangemessen sensationell ist. Es werden weder
Verletzungen hervorgehoben noch der Mann durch die Darstellung zu einem bloßen
Objekt gemacht. (BK1-217/07)
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